
Zusammenstellung der Leistungsnachweise nach §§ 53 bis 55 GSO (neu) 

 
Fach 

 

Religionslehre  
(Evangelisch und Katholisch) 

  

Jgst. Große Leistungsnachweise Kleine Leistungsnachweise Bemerkungen 
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--- 

Pro Halbjahr wird mindestens eine 

Stegreifaufgabe und ein mündlicher 

Leistungsnachweis gefordert. 

Alle in §55 GSO aufgeführten mündli-

chen Leistungsnachweise sind zugelas-

sen (Rechenschaftsablagen, Unter-

richtsbeiträge, Kurzreferate). 

Der Umfang einer Stegreifaufgabe 

kann sich über den Stoff der zwei 

unmittelbar vorausgegangenen Unter-

richtsstunden erstrecken. Dazu kann 

ebenso Grundwissen überprüft wer-

den. 
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